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Ausstellung soll 1957 in Paris und dann nur alle zwei 
Jah re  durchgeführt werden. In den Jahren, in denen 
keine „Europäische W erkzeugmaschinenausstellung" 
abgehalten wird, ist es den beteiligten N ationen frei
gestellt, nationale W erkzeugmaschinenausstellungen 
zu veranstalten. So wird im September 1955 in Han
nover die erste „Deutsche W erkzeugmaschinenaus
stellung" stattfinden. Die Bedeutung dieser Spezial
veranstaltungen rührt von der Schlüsselstellung der 
W erkzeugmaschinenindustrie im Rahmen jeder moder
nen industriellen Produktion her. Auf den genannten 
Ausstellungen wird das Angebot an W erkzeug
maschinen ergänzt durdh Präzisionswerkzeuge, Elektro
werkzeuge, elektrische Steuerungsgeräte, Prüfgeräte 
(einschl. Optik), Firmen der Stahlindustrie und W erk
zeuge.
In den USA. werden eine Reihe von Fachveranstal
tungen abgehalten, die aber nicht immer die notwen
dige regelmäßige W iederholung zeigen. Andererseits 
liegen in Deutschland nicht ausreichende Erfahrungen 
über eine Beteiligung an ihnen vor. Eine nähere Be
schäftigung mit dieser M aterie dürfte sich empfehlen.

Ausblick
W enn soeben versucht wurde, eine Darstellung dessen 
zu geben, was unter einer „Techiüschen Messe" ver
standen wird, ist hinzuzufügen, daß die Entwicklung 
keineswegs zu einem Abschluß gekommen ist. Die 
immer wieder gestellte Frage: Universalmesse oder 
Fachmesse stellt sich auch der Technischen Messe. 
Einmal so, daß argum entiert wird, eine Messe sei 
erst dann universal, wenn Produktionsgüter und Kon
sumgüter gemeinsam auf einem M esseplatz zur selben 
Zeit angeboten werden, oder so, daß als Fachveran
staltung die Messe gilt, auf der eine Branche ausstellt. 
Etliche Zeichen deuten darauf hin, daß Fachmessen 
die kommende Form der m odernen Messe sein w er

den; andererseits haben so universale Veranstaltungen 
wie die M ailänder Messe oder die „Technische M esse“ 
in Hannover in ihrer Bedeutung nichts eingebüßt. Es 
scheint, daß es hier nicht zuletzt um eine Tatfrage 
geht, die organisatorische, praktische, werbliche, ab
satzpolitische Aspekte hat und vielleicht weniger 
grundsätzliche.
M essen sind Märkte. In der Hand des wirtschafts
politisch geschulten Fachmanns sind sie  ein w ert
volles Instrum ent volkswirtschaftlicher und betrieb
licher Absatzorganisation. W enn die Arbeit der 
M esseveranstalter sich nicht m ehr oder weniger in 
der passiven Tätigkeit der Vermietung von Aus
stellungsflächen und der Publikation der V eranstal
tungsdaten erschöpft, werden die Fragen der ver
schiedenen Messeformen reine absatzwirtschaftliche 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen sein. Gleich in welcher 
Form, Aufmachung oder Zusammensetzung, müssen 
die M essen sich in die zweckmäßigsten Absatzwege 
der bei ihr ausstellenden Industrien einschälten mit 
ihrer typischen Funktion, ein m oderner M arkt zu sein, 
auf dem angeboten, geworben, repräsentiert und ver
kauft werden kann. Vermutlich wird mit der W and
lung vom Verkäufer- zum Käufermarkt großen Stils 
die Käuferseite stärker als bisher direkt oder in
direkt die Messeform prägen. Der Verkäufer wird in 
wachsendem Maße erkennen müssen, daß er nicht den 
M arkt — und damit auch die M essen — dirigiert, 
sondern daß ihm von hier Entscheidungen aufgezwun
gen werden. Danach dürfte sich auch die künftige 
Form der Messen richten. Da der Käufer aber gegen
über dem V erkäufer erfahrungsgemäß weniger orga
nisiert und spontan seine Forderungen ausdrückt, ist 
abzuwarten, wie der Prozeß der Umschichtung der 
M arktverhältnisse sich auf die Messeform auswirkt. 
Dabei stehen die verschiedenen Möglichkeiten der 
Absatzförderung mit den Messen in Konkurrenz.

/ i ) a s  fV iZ ?  a n s  'b c .tn  ^ ^ ü z f z ^ i k a n b c i  ?

A u s  E x p o r ik re isen :

„Das laufende Cesdiäft darf nidit leiden"

Das optimistische Kommunique 
nach dem Besuch des Kanzlers 

in  Ankara kann nicht dazu bei
tragen, die Sorgen der w estdeut
schen Exporteure zu zerstreuen. Die 
praktischen Vorschläge für eine 
wirkliche Entspannung des Han
delsverkehrs fehlen. Es bleibt nach 
w ie vor bei einer Fülle von V er
sprechungen und Hoffnungen.

Zum zweitenmal ist die w est
deutsche Exportwirtschaft auf das 
schwerste betroffen worden. Ein
m al hat der Brasilfall, durch die 
unverständliche Handlungsweise 
der BDL., nicht rechtzeitig die je 
w eiligen Kontenstände bekannt ge
g eben  zu haben, zahlreiche Expor
te u re  und Industrielle in größte 
Schwierigkeiten gebracht und das 
V ertrauen  erheblich erschüttert.

Und heute ist der Fall Türkei, der 
schon vor gut 2 Jah ren  von den 
meisten Türkeispezialisten voraus
geahnt wurde — allerdings nicht in 
der ganzen rechtlichen Tragweite 
der türkischen Abkehr von den 
EZU. - Abmachungen —, in ein 
solches Stadium getreten, daß nur 
noch auf direktem Wege, auf höch
ster Ebene, eine Lösung gefunden 
werden kann. Auch im Falle Tür
kei haben sich sowohl das Bundes- 
wirtschaftsministerium wie die BdL. 
immer w ieder durch Versprechun
gen und Zusagen hinhalten lassen. 
Auch hat m an die Verhandlungen 
des S taatssekretärs Sonnemann 
über die Möglichkeit erhöhter 
G etreideiieferungen in  Bonn bei 
weitem überschätzt. W ie hoch nun 
wirklich die zur Verhandlung ste

henden Beträge sind, vermag weder 
die BdL. noch die türkische Zentral
bank zu sagen. M an schätzt, daß 
sich die Guthaben der deutschen 
Exportgläubiger nach dem letzten 
Abbau durch die türkische Zentral
bank noch immer zwischen 150 Mill. 
und 180 Mill. DM bewegen. Die 
rechtliche Stellung der deutschen 
Gläubiger gegenüber ihren  eigent
lichen Kontrahenten wird durch die 
fast immer erfolgte Bezahlung der 
Beträge durch die türkischen Im
porteure an  die Zentralbank er
schwert. An die Stelle des Kunden 
ist nuimiehr der türkische Staat ge
treten, so daß nur durch eine staat
liche Intervention Abhilfe geschaf
fen werden kann. Auf der anderen 
Seite glauben die deutschen Expor
teure m it einem gewissen Recht, 
die Bundesrepublik für ihren Aus
fall haftbar machen zu können, da
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es sicht ja  um Geschäfte geliandelt 
hati die im Rahmen eines gültigen 
Handelsvertrages erfolgten.

Von den anderen EZU.-Gläu- 
bigern, besonders von Italien und 
Frankreich sind bereits energische 
Vorstellungen gemacht worden; 
auch Schweden hat sich jetzt zu 
energischerem Vorgehen entschlos
sen. Da jedocäi. alle Bemühun
gen, die EZU. in Paris zu irgend
einer Stellungnahme zu bewegen, 
bisher keinerlei Erfolg hatten, 
scheint für Deutschland nur nodi 
der W eg direkter Verhandlungen 
offenzustehen, w as sidier von sei
ten  des türkischen Kunden begrüßt 
w erden würde. Trotz der im Grunde 
wesentlich günstigeren Situation 
soll Großbritannien einen neuen 
W eg gefunden haben, aus der tü r
kischen Ziehung von 20 Mill. $ 
vom internationalen W ährungs
fonds die Transferschulden in Höhe 
von 13,5 Mill. $ auf einmal abzu
bauen.

Bei der Suche nach Vorschlägen 
zum Auftauen der deutschen Gut
haben werden immer w ieder v e r
schiedene Gesichtspunkte außer 
acht gelassen, d ie letzten Endes den 
Ausschlag für die gesamten jetzigen 
und künftigen deutsch-türkischen 
Beziehungen geben. Eines ist sicher; 
kein Abbau des Türkeigesdiäfts, 
sondern verm ehrter Aufbau!

Unorganische Planung
Die angespannte handelspolitische 

Situation der Türkei ist w eitge
hendst durch das sehr breit an 
gelegte landwirtschaftliche Pla
nungsprogramm bestimmt, das den 
Importbedarf ungeheuer ansteigen 
ließ, ohne jedoch einen Ausgleich 
durch eine erhöhte, qualitativ ein
wandfreie Produktion für den Ex
port zur Verfügung zu haben. Er
schwerend fallen die innerpoli
tischen Versprechungen der demo
kratischen Partei ins Gewicht, die 
mit garantierten hohen subven
tionierten Inlandspreisen eine land
wirtschaftliche Überproduktion er
reichte, die weder qualitativ noch 
preislich der W eltm arktlage ange
paßt ist. Außerdem wurde bei der 
Produktionsplanung nur eben auf 
die Produktionserhöhung, aber nicht 
auf die Lagerung und Behandlung 
bzw. auf die erhöhte Bedeutung des 
Transports geachtet. Vor den W ah
len im Sommer kann kaum mit

einer Änderung in  der einmal ein
geschlagenen Preispolitik gerechnet 
werden. Auch wird es für eine neue 
Regierung schwer sein, nach der 
W ahl mit unpopulären Preismaß
nahmen zu beginnen. Damit schei
den die Hoffnungen auf eine 
wesentliche preisliche Minderung 
für das Importgetreide von vorn
herein aus.

Begrenztes türkisches Angebot
Erneut w ird von verschiedenen 

Seiten vorgeschlagen, in  verm ehr
tem Maße Haselnüsse, Obst, Ge
müse und Trockenfrüchte hereinzu
nehmen. Aber gerade hier ist die 
deutsche Aufnahmekapazität für 
türkische Angebote praktisdi nahe
zu völlig ausgenutzt. N ur in  der 
Baumwolle wäre durch eine ge
wisse Importerhöhung ein gewisser 
Ausgleich zu erreichen, wenn von 
türkischer Seite der W eltm arktpreis 
und eben der Standard eingehalten 
werden würde. Infolge der über
höhten türkischen Angebotspreise 
hat man durch Switchgeschäfte über 
zweite und dritte Länder außerhalb 
der EZU. preislich bis zu 15 “/o gün
stiger einkaufen können. W enn 
man auf deutscher Seite in einem 
direkten Verkehr auf privater 
Ebene in der Form von Kompen
sationsgeschäften gewisse Preis
erleichterungen für die Exportgüter 
einräumen könnte, und wenn 
gleichzeitig der türkische Partner 
mit günstigeren Preisen dienen 
könnte, würden die Baumwoll-Lie- 
ferungen erheblich zunehmen und 
letzten Endes eine fühlbare Erleich
terung für das laufende Geschäft 
bedeuten. Ein kleiner Teil der V er
rechnung müßte auf die a lten  Gut
haben zur Anrechnung kommen.

Für die großen Guthaben steht 
auch ein anderer Sektor des tür
kischen Exportangebots zur V erfü
gung, der bisher noch kaum als 
Kompensationherangezogen würde, 
nämlich der Export von Mangan- 
und Chromerzen bzw. Blister-Kup- 
fer. Da es sich hierbei um staat
liche Betriebe handelt, könnte man 
vielleicht durch direkte zwischen
staatliche Vereinbarungen feste 
Lieferungskontingente aushandeln 
und gegen die eingefrorenen Trans- 
ferguthaben zur Verrechnung brin
gen, während andererseits die Bun
desrepublik auf direktem W ege die 
Entschädigung der Guthabengläu

biger T:ornimmt. Auch ließen sich 
gerade hier im laufenden Geschäft 
gute Abschlußmöglichkeiten auf 
Bartergrundlage finden,wenn gegen
seitig gewisse preisliche Zugeständ
nisse gemacht werden.

Langfristige Lösung schwierig
Das Bestreben, die eingefrorenen 

Guthaben in die Form einer Kapi
talanleihe zu überführen, ist wohl 
eine M aßnahme für das überfüllte 
W artezimmer, b ie tet jedoch kaum 
eine Möglichkeit, ein laufendes Ge
schäft aufzubauen oder gar zu er
weitern.

Das Einfrieren der Guthaben der 
EZU.-Gläubiger, sei es aus admini
strativen oder aber, was wahr
scheinlicher ist, aus innerpolitischen 
Gründen, hat die Blicke der tü r
kischen Handelskreise in immer 
stärkerem  Maße auf alle Länder
gruppen außerhalb solcher über
staatlichen W ährungsabkommen ge
lenkt. Die deutschen Exporteure 
könnten unter Umständen trotz 
aller gegenteiligen Versicherungen 
leicht Gefahr laufen, durch eine all
zu breite m ultilaterale Basis und 
durch zu enge Bindung an  die EZU. 
einen ihrer größten und besten 
Kunden nach und nach-zu verlieren. 
Gerade das Beispiel der Türkei 
zeigt, wie wichtig es ist, bei einer 
unausgeglichenen W irtschaft des 
Partners in  Sonderabkommen Kon
tingente mit großen elastischen und 
freien Spitzen zu vereinbaren.

Die jetzt vorgeschlagene Lösung, 
durch langfristige Kredite das 
deutsche Guthaben aufzutauen, ent
spricht etwa dem Verfahren der 
Schweiz, das die großen Guthaben 
in Italien auf der Basis einer lang
fristigen Kapitalschuld abbaut. Die 
Verwirklichung einer derartigen 
Umstellung der Guthaben wird von 
den meisten deutschen Exporteuren 
und Industriellen in Anbetracht der 
äußerst schwachen Kapitaldecke 
stark  angezweifelt. Auch eine Bun
desgarantie würde kaum genügen, 
dem Privatkapital einen gewissen 
Anreiz zu geben. Bankkreise haben 
sich bisher ebenfalls einer solchen 
Lösung gegenüber recht skeptisch 
gezeigt. Um zu verhindern, daß 
durch das laufende Geschäft wieder
um ein W artezimmer vollbesetzt 
wird, kann ein derartiger Abbau 
aber nur schrittweise erfolgen, und 
zwar Hand in Hand m it der lau
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fenden Abwicklung, was wiederum 
erhebliche banktedinische Sdiwie- 
rigkeiten mit sidi bringen würde. 
Nachdem in diesen Tagen in Bonn 
eine türkische Delegation einge
troffen ist, ist zu hoffen, daß die 
ganze Problematik der Transfer- 
sdrnld auf einer sehr breiten  Basis 
besprochen wird. Jedenfalls sehen 
zahlreiche deutsche Ex- und Impor
teure den Bemühungen des Bundes
wirtschafts- und des Bundesernäh
rungsministeriums, durch erhöhten 
Import von landwirtschaftlichen Er
zeugnissen die Guthaben aufzu
lösen und noch darüber hinaus das 
laufende Geschäft zu erweitern, mit 
größter Skepsis entgegen.

Jedenfalls steht außer Zweifel, 
daß größere Beträge aus den am e
rikanischen zweckgebundenen A n
leihen und Krediten nicht von der 
Türkei zur Lockerung der EZU.- 
Schulden verwendetwerden. Eigent

lich sind es aber die großen am eri
kanischen Gelder gewesen, die in 
reiner Produktionsplanung ohne 
Rücksicht auf Absatzfragen oder 
M arktentwicklung eingesetzt wor
den sind und dadurch die türkische 
Landwirtschaft derart unorganisch 
aufgebläht haben.

Die zweckmäßigste Lösung der 
gegenwärtigen Sdiwierigkeiten 
scheint sich aus einer Verbindung • 
von reinen Bartergeschäften, unter 
der Auflage einer gewissen Gewinn
einbehaltung zur Abdeckung alter 
Guthaben, und langfristigen staa t
lich verbürgten Anleihen zu geben. 
Man müßte vielleicht darauf drin
gen, für das neue laufende Geschäft 
den Transferstop aufzuheben, um 
zunächst die Gefahr einer Stagna
tion zu beseitigen. Ohne Störung 
des Geschäftsgangs w äre es dann 
möglich, rückwärts die Konten
stände allmählich abzubauen. (O-n)

Aus B a n k k re is e n :

Komplizierter Verredinungsmodus
D ie seit langem in der Öffentlich
keit diskutierten Transferschwierig
keiten der Türkei haben naturge
mäß auch die bankm äßige Abwick
lung und Finanzierung des deutsch- 
türkischen Außenhandels nachteilig 
beeinflußt.

Die angespannte internationale 
Zahlungslage der Türkei warf zu
erst tiefe Schatten auf den deut
schen Export, als im September 
1952 die Liberalisierung der türki
schen Einfuhr aus den OEEC.-Länr 
dem praktisch aufgehoben wurde. 
Die Ursache dieser einschneidenden 
Maßnahme lag in der hohen Ver- 
sdiuldung der Türkei bei der EZU. 
Zu jener Zeit hatte nämlich das 
türkische kumulative Rechnungs-

defizit gegenüber der Union bei 
einer zugebilligten Quote von 
50 Mill. $ bereits die beachtliche 
Höhe von 160 Mill. $ erreicht. Ende 
Februar 1954 w ar das Defizit auf 
173 Mill. $ angestiegeni davon 
mußten auf Grund des EZU.-Mecha- 
nismus über 140 Mill. $ in  Gold 
bzw. Dollar bezahlt werden. Dieser 
Stand gibt aber keineswegs die 
wirkliche Lage des Landes wieder. 
Denn die Türkei hat zweifellos in 
die jeweiligen bilateralen Clearings 
nur insoweit Zahlungen einge
schleust, als hierdurch in der mo
natlichen m ultilateralen Abrech
nung 'keine nennensw erten neuen 
Goldabdeckungen verursacht w ur
den. Infolgedessen sind beträcht

liche Transferrückstände aufgelau
fen, die vor kurzem noch für die 
Bundesrepublik auf 180—200 Mill. 
DM geschätzt wurden. N eueren In- 
forprationen zufolge sollen sich 
d ^ se  Rückstände auf rd. 100 Mill. 
OJVI verringert haben — immer
hin aber noch eine Summe, die fast 
einem Viertel des Jahresdurch
schnitts an deutschen Exporten 
nach der Türkei während der Zeit 
von 1950—1953 entspricht. Die Aus
wirkungen dieser Politik der Trans
ferverzögerung stehen jedoch völ
lig außerhalb der Einflußnahme 
der deutschen Geschäftsbanken, 
gleichgültig, ob es sich um eine 
Regulierung mittels Akkreditiv, 
das m eist in W estdeutschland zahl
bar gestellt wird, handelt oder ob 
die Bezahlung der Exporte auf, der 
Basis Dokumente gegen Zahlung 
oder gegen Akzept erfolgen soll. 
Die folgende Analyse der zahlungs
mäßigen Abwicklung, so wie sie 
sich der deutschen Seite auf Grund 
dieser Konditionen darstellt, wird 
das klar aufzeigen.

Bei einem etwa in Hamburg zu
gunsten des deutschen Exporteurs 
zahlbaren Akkreditiv hat die tü r
kische Bank zuvor mit ihrem Auf
traggeber den Kursi £tq/$ ge
schlossen und in  £tq den Deckungs
betrag an die türkische Zentral
bank überwiesen. Diese kann nun 
entscheiden, ob der Auftrag bzw. 
der Transfer sofort oder mit mehr 
oder weniger starker Verzögerung 
durchgeführt wird. Bislang zeich
neten sich somit zwei Formen der 
Bearbeitung ab:

1. Der Deckungsbetrag wird di
rekt dem Clearing-Konto, d, h. dem 
Dollar-Konto der Bank deutscher 
Länder bei der türkischen Zentral
bank gutgeschrieben!

N E W  Y O R K ,  B O S T ON,  PHILADELPHI A  
B A L T I M O R E  und H A M P T O N  R O A D S

4 mom
von HAMBURG, BREMEN und BREMERHAVEN

WEITERE DIENSTE V O N  ROTTERDAM, AMSTERDAM, ANTWERPEN, FRANZÖSISCHEN UND ENGLISCHEN HÄFEN

I / n i t e d  S t a t e s  L i m e s
HAMBURG, BALLINDAMM1,TELEF. 321671 /  BREMEN, MARTINISTRASSE 34, TELEF.215él y  BREMERHAVEN, COLUMBUS KAJE, TELEF. 69 51
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2. der Dedcungsbetrag wird erst 
einem Vorkonto (dem sog. Clea
ring $ - Akkreditiv - Dediungskonto 
der BdL.) überwiesen, nadidem  er 
meist für längere Zeit ein W arte
zimmer durdilaufen hat.

Banktechnische Verzögerung
Aus dieser untersdiiedlidien Art 

der Bereitstellung der A kkreditiv
beträge ergibt sidi aber nidit nur 
die M öglidikeit einer Verzögerung 
des Transfers, sondern audi die je 
weilige Form der Remboursbenadi- 
riditigung der BdL. an die deutsdie 
Außenhandelsbank für den Endbe
günstigten. W erden die Beträge di
rekt dem Abkommenskonto der 
BdL. gutgesdirieben — diese Rege
lung ist etwa seit Jahresbeginn er
neut zum Zuge gekommen —, so 
ist die BdL. in der Lage, an die je 
weilige deutsdie Außenhandels
bank eine sog. „harte“ Rembours- 
benadiriditigung zu geben, kraft 
weldier der DM-Gegenwert nadi 
Erfüllung des Akkreditivs bei der 
BdL. abgerufen werden kann.

Sofern die Beträge jedodi — 
nadi einer W artezeit — zunädist 
nur dem Vorkonto übersdirieben 
wurden, erteilte die BdL. nur eine 
»weidie" Remboursbenadiriditi- 
gung, d ie  bekanntlich keine Zah- 
lungsverpfliditung, aud i nidit unter 
der Bedingung der Erfüllung des 
Akkreditivauftrages, einsdiließt, so
lange der Gegenwert nidit dem Ab
kommenskonto zugeführt ist. (Aller
dings muß hier verm erkt werden, 
daß die BdL. bislang audi Ziehun
gen auf Grund der „weidien" Rem
bourserklärung sofort honorierte 
und die türkisdie Zentralbank um 
Gutsdirift des Gegenwertes auf dem 
Abkommenskonto bat. Sie konnte 
sidi näm lidi zu dieser Regelung ver
stehen, weil die Türkei an der EZU.- 
Abredinung teilnimmt. Solange das 
der Fall ist, dürfte also de facto in 
der zahlungsmäßigen Abwicklung 
auf Grund einer „harten“ oder 
einer „weichen" Remboursbenadi- 
richtigung kein Unterschied be
stehen.)

Da die deutsche Außenhandels
bank das zugunsten eines deut
schen Exporteurs eröffnete — 
meist unwiderrufliche — Akkredi
tiv in der Regel früher, sehr oft 
aus den vorerw ähnten Gründen 
sogar erheblich früher als die ent
sprechende Remboursbenadirichti-

gung der BdL. erhält, vermag sie 
das Akkreditiv dem Begünstigten 
zunächst nur informatorisch anzu
zeigen. Seine Inkraftsetzung kann 
naturgemäß erst dann erfolgen, 
wenn auch die erforderliche Rem
boursmitteilung vorliegt. Ähnliches 
gilt für eine etwa geforderte Bestä
tigung des Akkreditivs, womit die 
Außenhandelsbank ihrerseits durch 
selbständiges abstraktes Schuldver
sprechen die Haftung für die Er
füllung übernimmt. Allerdings trifft 
das in vollem Umfang nur beim 
Vorliegen einer „harten" Rem
boursanzeige zu. Im anderen Fall 
ist die Außenhandelsbank genötigt, 
alle von der BdL. angezeigten Rem
boursvorbehalte weiterzugeben.

Bei Geschäften auf der Basis Do
kumente gegen Zahlung oder A k
zept hängt die Schnelligkeit des 
Transfers zunächst von der A rt der 
türkischen Einfuhrgenehmigung ab. 
Falls diese den Vermerk trägt, daß 
die Einholung eines „visa de 
transfert" nicht erforderlidi ist, 
kann die mit dem Inkasso betraute 
türkische Geschäftsbank sofort den 
vom Importeur eingezahlten Ge
genwert der Dokumente in  £ tq  der 
türkischen Zentralbank zwecks 
W eiterleitung in das Clearing über
weisen. Es tritt also in der ersten 
Phase der zahlungstedinischen Ab
wicklung keine Verzögerung ein. 
A nders hingegen in der nächsten 
Stufe: Bevor nämlich die Inkasso
beträge durch die türkische Zen
tralbank in das Clearing eingezahlt 
werden, müssen sie ebenfalls ein 
W artezimmer durchlaufen.

Enthält jedoch die Einfuhrgeneh
migung keinen Vermerk über den 
Transfer, so ist vor Überweisung 
des £tq-Gegenwertes an die tü r
kische Zentralbank noch das er
wähnte „V isa de transfert" einzu
holen. Es können hier mithin in 
zweifacher Weise Verzögerungen 
eintreten, ehe es zur endgültigen 
Gutschrift auf dem Konto der BdL. 
kommt und die deutschen Banken 
den Gegenwert an den Endbegün
stigten auszukehren vermögen.

Risiko nicht zumutbar
Mit Recht wird man sich fragen 

müssen, ob unter diesen Umstän
den eine bankmäßige Finanzierung 
des deutschen Exports nach der 
Türkei überhaupt vertreten werden 
konnte. Das gilt sowohl für eine

Bevorschussung der Dokumente als 
auch für die Hereinnahme des Ak
zepts einer türkischen Firma oder 
einer sog. Exporttratte, d. h. jenes 
Instrum ents der kurzfristigen Fi
nanzierung, mit dem sich der Ex
porteur bei der BdL. über seine 
Hausbank die M ittel für die Her
stellung der zu liefernden W aren 
beschaffen kann. Im Laufe der Zeit 
w ar es fast zur Regel geworden, 
daß Abschnitte auf die Türkei 
wegen Nichttransfers des Wechsel
betrages bei Fälligkeit dem Dis
kontanten zurückgerechnet werden 
mußten; das Obligo der betreffen
den Außenhandelsbank tra t dabei 
k lar zu Tage. Auf Grund dieser 
Entwicklung sah sich die BdL. im 
Novem ber 1953 genötigt, den An
kauf von |-E xporttra tten  bis auf 
w eiteres einzustellen. Es liegt auf 
der Hand, daß diese Maßnahme 
eine bedeutsam e Finanzierungs
quelle zum Versiegen brachte. 
Gleichzeitig wurde der Ankauf von 
Akzepten, die auf Dollar lauteten, 
durch die geforderte Beifügung 
eines türkischen Reverses über die 
Gewährleistung des Transfers bei 
Fälligkeit eingeschränkt; bald dar
auf entfiel auch diese Möglichkeit.

Eine wichtige V oraussetzung für 
die bankm äßige Finanzierung ist 
bekanntlich die Hermes-Versiche
rung. Diese Sicherheitsleistung in 
Form von G arantien oder Bürg
schaften der Bundesrepublik soll 
nicht nur die Exporteure von den 
wirtschaftlichen und politischen Ri
siken entlasten, sondern sie ist 
auch gleichzeitig für den Zweck 
geschaffen worden, ihnen die Vor
finanzierung zu erleichtern. W enn 
nun, wie es Ende 1953 geschehen 
ist, auch G arantien und Bürg
schaften für Türkeigeschäfte bis auf 
weiteres nicht mehr übernommen 
werden, so kann wohl schwerlich 
den Banken das Risiko der Finan
zierung zugemutet werden.

Der Ausgleich der Zahlungsbilanz 
ist für die Türkei als ein in der 
Entwicklung befindliches A grar
land naturgemäß nur unter Schwie
rigkeiten möglich. Es bietet sich 
daher der klassische W eg des Zah
lungsbilanzausgleichs durch Kapi
taleinfuhr bzw. — für Deutschland 
— durch die Gewährung einer An
leihe an. Die Vorteile der letzte
ren Lösung für die Exporteure sind 
offensichtlich; es fragt sich nur, ob
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eine derartige Anleihe aufgelegt 
und untergebracht werden kann. 
Nach wie vor spielen auch die fast 
schon legendären Getreidelieferun
gen eine Rolle für die Abdeckung

der türkischen Transferrückstände. 
Auf jeden Fall sollte der W eg für 
einen regen deutsch - türkischen 
Handelsverkehr möglichst bald w ie
der freigemacht werden. (-bl)

Aus tü rk isd ie n  H a n d e lsk r e is e n ;

Die Türkei bemüht sidi ernsthaft!
D e r  deutsch - türkische Handel 
hatte, nachdem er von 1944 bis 
1949 fast gänzlich unterbrochen 
war, in den letzten Jahren auf 
Grund der günstigen wirtschaft
lichen Ergänzungsmöglichkeiten der 
beiden Länder wieder einen erheb
lichen Aufschwung zu verzeichnen. 
Hinter den USA. stand im Jahre 
1953 die Bundesrepublik als Ab
nehmer türkischer Erzeugnisse an 
zweiter Stelle, während sie als 
Lieferant der Türkei im gleichen 
Jahr mit weitem Vorsprung vor 
Großbritannien den ersten Platz 
einnahm.

Trotzdem ist 1953 im Vergleich 
zu 1952 im türkisch - deutschen 
Warenaustausch ein Rückgang ein
getreten. Der Anteil der Bundes
republik an  den gesamten türki
schen Ausfuhren reduzierte sich 
von 23,7 Vo im Jahre 1952 auf etwa
15,3 “/o 1953; der Anteil an  den tü r
kischen Einfuhren sank in der 
gleichen Zeitspanne von 25 "/o auf 
21'Vo.

Die tieferen Ursachen dieser rück
läufigen Entwicklung dürften in 
dem Wachstum der türkischen 
Wirtschaft begründet sein. Die in 
den vergangenen Jahren stark  for
cierte wirtschaftliche Expansion hat 
zu verstärkten Importen geführt, 
die wertmäßig nicht durch ent
sprechende Exporte gedeckt w er
den konnten, so daß es zu der un
günstigen Situation des türkischen 
Außenhandels kam, aus der w ieder
um der seit September 1952 mit 
geringfügigen U nterbrediungen be
stehende Transferstop resultiert.

Daß von dieser viel diskutierten 
Störung im auswärtigen Zahlungs
verkehr in erster Linie die deut
sdien Türkei-Exporteure betroffen 
wurden, wird im Hinblick auf die 
seit jeher guten Handelsbeziehun
gen zwischen den beiden Ländern 
in weiten türkischen Kreisen als 
besonders bedauerlich empfunden, 
obwohl sich die Tatsache als solche 
aus dem bereits erwähnten ersten

Platz Deutschlands in der Reihe der 
Lieferländer der Türkei von selbst 
ergibt.

In diesem Zusammenhang wurde 
— besonders als im Laufe des Jah
res 1953 ernstliche Verstimmungen 
das türkisch-deutsche V erhältnis zu 
trüben drohten — seitens der tü r
kischen Kaufmannschaft und auch 
vielfach seitens der türkischen 
Presse die Forderung erhoben, die 
Beziehungen zu Deutschland durch 
eine beschleunigte Lösung des Pro
blems der Transferrückstände w ie
der zu normalisieren. Als die deut
sche Maßnahme bekannt wurde, 
daß keine Garantie mehr für Tür
keilieferungen übernommen wird, 
waren allerdings auch Stimmen zu 
hören, die die Forderung stellten, 
den Handelspartner Deutschland 
durch einen anderen, z. B. Japan, 
zu ersetzen. Diese M entalität darf 
jedoch nur als erste Reaktion eini
ger weniger auf die durch diese 
Maßnahme hervorgerufene V er
ärgerung gew ertet werden, von der 
sich die maßgebenden türkischen 
Kreise distanzieren.

Auch wenn nicht immer der Ein
druck erweckt werden konnte, daß 
die Türkei ernstlich bestrebt sei, 
d iebestehenden Schwierigkeiten im

Handel mit Deutschland zu über
winden, so kann doch gesagt w er
den, daß sie sich im Rahmen des 
ihr Möglichen ständig darum be
müht, wenn auch bisher diesen Be
mühungen ein größerer Erfolg nicht 
beschieden war.

Austritt aus der EZU?
Die erfolglosen Bemühungen 

führten dazu, daß in letzter Zeit 
von türkischer Seite in steigendem 
Maße die Ansicht vertreten  wird, 
daß die Mitgliedschaft der Türkei 
in der EZU. mit einer der Gründe 
für die bestehenden Schwierigkei
ten sei. A ls ein überwiegend land
wirtschaftlich ausgerichtetes Land, 
dessen Industrialisierung noch in 
der Entwicklung begriffen ist, steht 
die Türkei in der EZU. als Partner 
neben den hochindustrialisierten 
Ländern Europas, deren W irt
schaftsstruktur — auch preislich ge
sehen — einander zumindest ähn
lich ist. Demgegenüber besteht 
zwischen dem türkischen Preis
niveau und dem der westeuropäi
schen Länder eine m ehr oder w e
niger starke Diskrepanz, und das 
reale Austauschverhältnis gestaltet 
sich seit längerer Zeit zu ungunsten 
der Türkei. Diese Entwicklung, die 
mit darauf zurückzuführen ist, daß 
die Preise für Agrarerzeugnisse 
stärker gefallen sind als diejenigen 
für Industrieprodukte, dürfte die 
Türkei innerhalb der EZU. auch 
w eiterhin in einer Schuldnerposi- 
tion belassen.

W ird in  diesem Zusammenhang 
der W arenaustausch der Türkei mit
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den Ländern der EZU. in den Jahren 
1952 und 1953 betrachtet, so tritt 
dieses Kernproblem deutlidi her
vor. 1952 gingen wertmäßig etwa 
61 Vo der gesamten türkischen Aus
fuhren nach EZU.-Ländern, wäh
rend die Türkei im gleichen Jahr 
rd. 71 "/o ihrer Einfuhren aus diesen 
Ländern bezog. Das Jah r 1953 er
gab ein noch ungünstigeres V er
hältnis, da die entsprechenden tü r
kischen Ausfuhren um l l , 9 “/o auf 
49,1 "/o zurückgingen, die ent
sprechenden Einfuhren sich aber 
nur um 5,6 “/o auf 65,4 “/o verrin
gerten. Das M ißverhältnis zwischen 
der türkischen Ein- und Ausfuhr 
im Rahmen der EZU. verstärkte 
sich also im Jahre 1953 erheblich, 
wozu noch bem erkt werden muß, 
daß die Verringerung der Einfuhr 
nur durch die im September 1952 
erlassenen Im portrestriktionen er
reicht werden konnte. Obwohl die 
Türkei versucht hat, durch bilate
rale Absprachen mit einzelnen 
EZU.-Ländern das Problem ihrer 
Transferrückstände innerhalb des 
m ultilateralen EZU.-Systems zu 
lösen, ist kaum anzunehmen, daß 
dadurch die bestehenden Schwie
rigkeiten endgültig beseitigt wer
den können.

Da also eine entscheidende V er
besserung der türkischen Position 
innerhalb der EZU. in absehbarer 
Zeit nicht zu erw arten ist — Kre
dite seien hier unbeachtet —, wird 
der weitere Verbleib der Türkei in 
der EZU. unter diesen Umständen 
ernstlich geprüft w erden müssen.

Bilaterale Regelung günstiger?
Daß, solange die Türkei der EZU. 

angehört, auch die Schwierigkeiten 
im türkisch-deutschen Handel nicht 
restlos und zur Zufriedenheit bei
der Partner beseitigt w erden kön
nen, liegt auf der Hand. Es ist a ll
gemein bekannt, daß der türkisch
deutsche Handelsverkehr als Schul
beispiel für die Ergänzungsmöglich
keiten zweier W irtschaftskörper 
dienen kann und daß diese gegen
seitige Ergänzung nicht vorüber
gehender N atur ist. H ier w äre also 
ein bilaterales Abkommen zwischen 
der Türkei und Deutschland außer
halb der EZU. die günstigste Lö
sung. Selbstverständlich müßte ein 
solches Abkommen nach umfassen
den V orarbeiten entsprechend den 
Gegebenheiten beider Länder ge-

nauestens ausgearbeitet werden, 
da es allein mit einem Abkommen 
auf der Basis von Kontingenten — 
also mit- dem System W are gegen 
W are — nicht getan ist.

Zur Zeit ist jedoch die Liqui
dierung der die türkisch-deutschen 
Handelsbeziehungen ' empfindlich 
störenden Transferrückstände eine 
dringlichere Aufgabe. Obwohl, wie 
bereits erwähnt wurde, die Türkei 
bestrebt ist, dieses Problem in 
einer für Deutschland zufrieden
stellenden W eise zu lösen — die 
in letzter Zeit verstärkt durchge
führten Überweisungen unterm au
ern diese Feststellung —, dürfte 
ein Gelingen ohne ein Entgegen
kommen der deutschen Seite zwei
felhaft erscheinen.

In diesem Zusammenhang ist der 
Besuch Dr. Adenauers in der Tür
kei besonders begrüßt worden, da 
er Gelegenheit bot, Maßnahmen zu 
ermitteln, die geeignet erscheinen, 
die deutschen Guthaben aufzutauen 
und den Handel zwischen den bei
den Ländern w ieder zu normali
sieren. Die im Schlußkommunique 
anläßlich des Kanzlerbesuchs an
gedeutete Möglichkeit einer Er
höhung der deutschen Einkäufe in 
der Türkei wurde auf türkischer 
Seite mit großer Befriedigung auf
genommen. Hierbei hofft man, daß 
es nicht nur zu größeren Getreide
abnahm en kommen wird, sondern 
daß auch die Abnahme weiterer 
türkischer Erzeugnisse gesteigert 
w erden möge. (Bn.)

Zwei souveräne Deutschlands?
ü  s ist erfreulich, daß sich Bundesregierung und Bundestag zu einer ein- 

mütigen Erklärung zusammengefunden haben, die den Ernst der durch 
die Sowjetpolitik für die W iedervereinigung geschaffenen Lage eindeutig 
herausstellt. Es w äre völlig falsch, diese Souveränitätsdeklaration der 
Ostzone als belanglosen Formalismus zu bagatellisieren, denn dieser For
malismus kann für uns w eittragende staatsrechtliche, politische und w irt
schaftspolitische Folgen haben. W ir müssen uns sehr schnell darüber klar 
werden, wie wir diesen Folgen begegnen können, ohne die Spaltung 
w eiter zu vertiefen. Die moralische M anifestation reicht nicht aus, um die 
internationale W irkung der Sowjetpolitik zu neutralisieren. W ir müssen 
uns bemühen, die Initiative des Handelns hinsichtlich der W iedervereini
gung an  uns zu reißen.

Auch die Beziehungen zur Bundesrepublik fallen unter die Souveräni
tä t der Ostzonenregierung. Das heißt mit anderen W orten, daß jede Ver
bindung zur Ostzone und jede politische Fühlungnahme, um die W ieder
vereinigung zu fördern, einen Staatsakt darstellt, der über die Ostzonen
regierung läuft. Damit ist aber die Frage der W iedervereinigung praktisch 
aus den Händen der Großmächte genommen, die darüber nicht einmal 
böse sein werden. Für uns bedeutet aber jede Anknüpfung politischer 
Fäden mit der Ostzone eine A nerkennung ihrer souveränen Regierung. 
Die staatsrechtliche Gleichstellung durch eine Souveränitätserklärung der 
Bundesregierung kann diesen Schaden nicht heilen, höchstens vertiefen. 
Es wird dann eben zwei souveräne Deutschlands geben, die in der W elt 
um die Anerkennung ihrer Hoheit werben, und die A nerkennung wird 
in beiden Fällen nicht ausbleiben.

Aber nicht nur auf dem politischen Sektor b ietet sich dieser Para
doxismus, in noch fühlbarerem Maße im Rahmen der Wirtschaftspolitik. 
Der interzonale Verkehr wird so zum Auslandsverkehr, der interzonale 
W arenaustausch, dessen Erweiterung für beide Teile so vorteilhaft wäre, 
wird zum Außenhandel. Es ist den Repräsentanten der Ostzone jetzt 
wirklich sehr leicht gemacht worden, propagandistische Angebote einer 
Zusammenarbeit zu machen, weil sie genau wissen, daß jedes ernsthafte 
Eingehen auf solche Angebote die Anerkennung ihrer Souveränität dar
stellt. Es wäre zu prüfen, ob man nicht wenigstens auf dem wirtschafts
politischen Sektor eine Anzahl Gremien außerhalb der Regierung und 
ohne Regierungsangehörige errichten sollte, die zur Aufnahme solcher 
„zwischenstaatlichen" V erhandlungen voll autorisiert werden, ohne die 
Gefahr einer Diskreditierung zu laufen. A utoritären Behörden kann man 
nur voll autorisierte Gremien gegenüberstellen, die allerdings im Innen
verhältnis volle Rechenschaft über ihr Handeln legen müssen. Denn die 
W iedervereinigung bleibt für Deutschland eine Lebensfrage, die nicht 
durch staatsrechtlichen Formalismus gefährdet werden darf. (sk)
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